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(5) Die Vorstände der Produktionsgenossenschaften und die 
Leiter der Betriebe und Einrichtungen, die Pflanzenschutz
maßnahmen einschließlich der Beseitigung unerwünschten 
Pflanzenwuchses an Verkehrswegen u. dgl. durchführen, sind, 
soweit dabei Pflanzenschutzmittel und Mittel zur Steuerung 
biologischer Prozesse zur Anwendung kommen, die als Gifte 
der Abteilung 1 oder 2 eingestuft sind, dafür verantwortlich, 
daß mit diesen Mitteln nur durch Personen umgegangen wird, 
die die gesetzlich vorgeschriebene Erlaubnis oder Befähigung 
dazu besitzen.

VIII.
Zwangsweise Durchsetzung von Maßnahmen 
zum Schutze der Kultur- und Nutzpflanzen

§17
Die Leiter des Pflanzenschutzes, der Direktor des Zentralen 

Pflanzenschutzamtes, die Leiter der Pflanzenquarantänein
spektionen beim Zentralen Staatlichen Amt für Pflanzenschutz 
und Pflanzenquärantäne und die von ihnen beauftragten Mit
arbeiter sind berechtigt, den Produktionsgenossenschaften, Be
trieben, Einrichtungen und Bürgern unter Fristsetzung Auf
lagen zur Durchführung von Maßnahmen zu erteilen, die zum 
Schutze der Kultur- und Nutzpflanzen, des Waldes oder der 
pflanzlichen Rohprodukte notwendig sind. Die Auflagen sind 
schriftlich zu erteilen.

IX.
Finanzierung der Maßnahmen 

zum Schutze der Kultur- und Nutzpflanzen

§18
(1) Die Kosten der Pflanzenschutzmaßnahmen tragen die 

zum Schutze der Kultur- und Nutzpflanzen, des Waldes und 
der pflanzlichen Rohprodukte verpflichteten Produktionsge
nossenschaften, Betriebe, Einrichtungen und Bürger.

(2) Die Finanzierung von Sondermaßnahmen zur Verhütung 
und Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten, Pflanzenschädlin
gen, Unkräutern und anderen besonderen Gefahren und zum 
Schutze der Kultur- und Nutzpflanzen, des Waldes und der 
pflanzlichen Rohprodukte regelt der Minister für Land-, Forst- 
und Nahrungsgüterwirtschaft im Einvernehmen mit dem Mi
nister der Finanzen.

X.
Beschwerdeverfahren

§ 19
(1) Gegen die Auflagen gemäß § 17 kann Beschwerde einge

legt werden. Die von der Auflage Betroffenen sind darüber 
zu belehren, daß sie Beschwerde einlegen können.

(2) Die Beschwerde ist schriftlich oder mündlich mit An-, 
gäbe von Gründen innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach 
Zugang oder Bekanntgabe der Auflage bei dem Leiter des 
Pflanzenschutzes oder der staatlichen Einrichtungen des Pflan
zenschutzes und der Pflanzenquarantäne einzulegen, der die 
Auflage erteilt hat oder in dessen Auftrag sie erteilt worden 
ist.

(3) Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.
(4) Über die Beschwerde ist innerhalb von 2 Wochen nach 

ihrem Eingang durch den Leiter zu entscheiden, bei dem sie 
eingelegt wurde. Wird der Beschwerde nicht oder nicht in vol
lem Umfang stattgegeben, ist sie innerhalb dieser Frist dem 
jeweiligen übergeordneten Leiter des Pflanzenschutzes bzw. 
der staatlichen Einrichtungen des Pflanzenschutzes und der 
Pflanzenquarantäne zur Entscheidung züzuleiten. Der Einrei
cher der Beschwerde ist davon zu informieren. Der übergeord
nete Leiter des Pflanzenschutzes bzw. der staatlichen Einrich
tung des Pflanzenschutzes und der Pflanzenquarantäne hat 
innerhalb weiterer 2 Wochen endgültig zu entscheiden.

(5) Kann im Ausnahmefall eine Entscheidung innerhalb der 
Frist nicht getroffen werden, ist rechtzeitig ein Zwischenbe
scheid unter Angabe der Gründe sowie des voraussichtlichen 
Abschlußtermins zu geben.

XI.
Ordnungsstrafbestimmungen

§20
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig
a) die Auflagen der Leiter des Pflanzenschutzes, des Direk

tors des Zentralen Pflanzenschutzamtes, der Leiter der
* Pflanzenquarantäneinspektionen und der von ihnen be

auftragten Mitarbeiter gemäß § 17 nicht befolgt,
b) Pflanzenschutzmittel und Mittel zur Steuerung biologi

scher Prozesse sowie Maschinen und Geräte zur Ausbrin
gung dieser Mittel entgegen § 16 Absätze 1 und 2 ver
treibt, einsetzt oder anwendet,

c) die Verpflichtungen gemäß § 7 Absätze 3 und 4, § 12, § 13 
Abs. 2 und § 14 Absätze 1 und 2 nicht einhält,

kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 M bis 300 M 
belegt werden.

(2) Ist eine vorsätzliche Handlung nach Abs. 1 aus Vorteils
streben oder ähnlichen, die gesellschaftlichen Interessen miß
achtenden Beweggründen oder wiederholt innerhalb von 
2 Jahren begangen und mit Ordnungsstrafe geahndet worden 
oder ist eia größerer Schaden verursacht worden oder hätte 
er verursacht werden können, kann eine Ordnungsstrafe bis 
zu 1 000 M ausgesprochen werden.

(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt 
den Leitern des Pflanzenschutzes, dem Direktor des Zentra
len Pflanzenschutzamtes und den Leitern der Pflanzenquaran
täneinspektion.

(4) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens und 
den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz 
vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von Ordnungswidrig
keiten - OWG - (GBl. I Nr. 3 S. 101).

XII.
Schlußbestimmungen

§ 21
Wenn die Deutsche Demokratische Republik in völkerrecht

lichen Verträgen anderslautende Vereinbarungen getroffen 
hat bzw. noch trifft oder Zusagen gemacht hat bzw. noch 
macht, gehen diese Vereinbarungen oder Zusagen entgegen
stehenden Bestimmungen dieser Verordnung und den dazu er
lassenen Durchführungsbestimmungen vor.

§22
Durchführungsbestimmungen zu dieser Verordnung erläßt 

der Minister für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft 
im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen 
Staatsorgane.

§23
(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1979 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten außer Kraft: .

— Verordnung vom 30. Mai 1952 zur Neuordnung des Pflan
zenschutzes (GBl. Nr. 73 S. 454),

— Anordnung vom 31. März 1960 über die Bildung von Pflan
zenschutzämtern (GBl. II Nr. 15 S. 149),

— Dreizehnte Durchführungsbestimmung vom 18. Dezember 
1961 zum Gesetz zum Schutze der Kultur- und Nutzpflan
zen — Organisation und Aufgaben des Pflanzenschutzdien
stes - (GBl. II 1962 Nr. 2 S. 6),

— Einundzwanzigste Durchführungsbestimmung vom 25. April 
1966 zum Gesetz zum Schutze der Kultur- und Nutzpflan
zen — Bildung und Verwendung eines zentralen Fonds, zur 
Durchführung besonderer Maßnahmen des Pflanzenschut
zes - (GBl. II Nr. 48 S. 297).

Berlin, den 10. August 1978

V Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

W. S t o p h  
Vorsitzender


